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Ende gehet, und dann zur anderweiten Verpachtung terminus auf Dienstag den i c.
Decemdr. a. e. prcefigiret ist; Als wird solches dem Publico zu dem Lude hierdurch be

kam gemacht, damst derjenige so solche P-achmng zu übernehmen gewilltt, sich in xr«.
fixo auf hiesigem Rathhause Vormittags io Uhr einfinden könne; wobey aber ohr ver
halten bleibet, daß derjenige so diese Pachtung zu erstehen gesonnen, sich mit Gericht!.
Attcihtis versehen muß, daß er sowohl dem KellerPfacht vorzustehen-als auch die er
forderliche eamion zu leisten im stande siye. Gudensberg den lchten Nov. 1767.

Bürgermeister und Rath daselbsten.
Hl. Citatio Creditorum.

1) Demnach Terminus ad liquidandum in des Communis debitoris Johannes Lauer zu
Neuenhain seiner Conenrs-Sache auf Mittwoch den Lzten Dee. a. e. angesetzt worden;
So werden alle und jede, welche an den Communem Debitorem einige gegründete For
derung haben, hiemit ediLkaliter citirer, daß sie entweder in Person oder durch genug
sam Bevollmächtigte ln gedachtem termino peremtorio vor hiesigem Gericht erscheinen,
und ihre Forderungen gebührend liquiäiren, im nicht Erscheinungs-Fall aber der pne-
cluston gewärtigen. Dillich den i2ten Nov. 1767.

Von Dalwigk Schaumb Gericht daselbst. Huhn.
2) Nachdem in der ist er des verstorbenen hiesigen Bürgers und Handschuhmachers

Balthasar Romains hinter!, vermögen erkannten Comme- Sache anderwerter Term,
ad liquidandum credita auf Sonnabend den sttN Dee. schierekünffkig praeiiAirt worden;
Als wird solches allen und sehen Creditoribus, welche an der Remainschen Hinterlaß
senschafft Forderung zu haben vermeinen , hiermit bekannt gemacht, damit sie alsdann
auf hiesigem Stadt.Gericht ohnausbleibltch und in allem instruct erscheinen, und ihre
habende Forderung der Behör liqmdiren mögen, mit der Verwarnung, daß sie widri-
genfalß damit präcludirt und auf der geschickt erscheinenden Creditorum förmliches 2ln-
ruffen in contumaciam ergehen und erkannt werden soll. W. R. Sign. Cassel den 14.
Novembr. 1767. Bürgermeister und Rath daselbst.

z) Alle diejenigen welche an des Valentin Wetzets Vermögen zu Braag etwas zu for
dern haben, werden hierdurch dergestalt peremtorie citircf, daß sie in term. den ?ten
Dec. a. c. vor hiesigem Fürst!. Amte bey Verlust ihrer Forderungen ohnefehlbar er

scheinen, ihre Forderungen liquidsten und weiter W. R. gewärtigen. Rotenberg dm
izten Nov. 1767. Fürst!. Amt daselbst.

 4) Nachdem der Marburger Unkversitats Vogt Denstedt zu Singlis nach seinem Tode
mehr Schulden als Güther und Vermögen hinterlassen und dessn Kinder Vormund
der Bürgermeister Thiel allhier bey Hochfürstl. Regierung die gemüßigte Vorstellung
gtthan, mit denen Creditoribus zu Vermeidung eines weitlaufftigen und Kostenfpiltigerr
Concurs-Proceisus die Güte ju tentiren (welche auch denen Umstanden nach zum gera-
chensten seyn dürffte) als worauf mir Krufft eines Pelcripri vom roten dieses aufgege
ben worden, sämtliche Denstedtische Creditores zu dem Ende vorzufordern; So werden


